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B E S C H L U S S  

 

- öffentlich -  A.31/073/2012 

 
 
 

Sachvortragender Amt / Geschäftszeichen 

Stadtkämmerer Richard Schwager 
Amt für Liegenschaften und 
Wirtschaftsförderung  

  

Sachbearbeiter/in: Norbert Zink 
 
 

Änderung der Sportstättengebühren 
Erhöhung der anteiligen Betriebskosten zu Lasten der Schwabacher Vereine 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Hauptausschuss 24.04.2012 nicht öffentlich Beschlussvorschlag 

Stadtrat 27.04.2012 öffentlich Beschluss 

 
 
Ohne Debatte - mit folgendem Abstimmungsergebnis: Ja: 24  Nein: 10  Anwesend: 34   
 
 
1. Der Antrag der SPD-Fraktion, die Sportstättengebühren nicht zu erhöhen, wird 
    abgelehnt 
 
2. Die anteiligen Betriebskosten, die die Schwabacher Vereine für die Nutzung der 
    städtischen Sportstätten zu tragen haben, werden entsprechend Ziff. II.1. des Sach- 
    vortrages angehoben. Als Zeitpunkt der Erhöhung wird der Beginn der Winter- 
    planperiode (= 05.11.2012) festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt die Tarifordnung für Sportstätten entsprechend zu ändern;  
    dabei sollen auch die Regeltarife angepasst werden. 
 
 
Frau Stadträtin Braun war wegen persönlicher Beteiligung an der Beratung und Abstimmung 
nicht beteiligt (Art. 49 GO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………. 
Vorsitzender 
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